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- Bitte wenden - 

Die Abholung ist bis zu drei Mal im Jahr kostenfrei und kann online 
(www.landkreisgoettingen.de) oder per Sperrmüllkarte beantragt werden.         
In der Regel erfolgt die Abholung innerhalb von vier Wochen nach Eingang der 
Bestellung. Der Abholtermin wird per Mail oder schriftlich per Postkarte 
mitgeteilt. 
 

Mitgenommen werden alle Abfälle aus Haushalt und Hobby. Dabei gilt: 

 max. Gewicht 70 kg  
 max. Größe von 2,00 m x 1,00 m x 0,75 m  
 max. 4 m³ je Abholung 
 frühestens am Vorabend des Abholtages ab 18:00 Uhr, spätestens bis 

06:00 Uhr am Abholtag bereitstellen 
 geordnet und sortiert nach Altmetall, Altholz, Elektroschrott und Sperrmüll 

vor dem Grundstück bzw. am Bereitstellungsplatz bereitstellen 
 

Altmetall 
Möbel und Einrichtungsgegenstände aus Metall sowie sonstiges Metall, das 
üblicherweise im Haushalt anfällt, z.B.: Aluleiter, Fahrradrahmen, Gartentisch 
aus Metall, Kinderwagen, Metallregale, Rasenmäher (Tank u. Schwimmer sind 
auszubauen und gereinigt dazuzustellen), Sprungrahmen aus Metall, 
Stahlrahmen, Wäschespinne, Zinkwannen 
 

Altholz 
Möbel und Einrichtungsgegenstände aus Holz sowie sonstige Holzteile, die 
üblicherweise im Haushalt anfallen, z.B.: Besenstiel, Holzleiter, Holzkisten, 
Holzschlitten, Küchen u. sonstige Inneneinrichtungen aus Holz, auch beschichtet, 
gestrichen u. lackiert, Regalbretter, Schrank, Stuhl, Tisch 
 

Elektroschrott 
alle Elektrogeräte z.B.: CD/DVD Player, Computer, Drucker, Dunstabzugshauben, 
Elektroherde, Fernseher, Geschirrspüler, elektr. Kleingeräte, Kompaktanlagen, 
Kühlschränke u. Kühltruhen, Lautsprecher, Mikrowellen, Monitore, Stehlampen, 
Radiorecorder, elektr. Rasenmäher, Rechner, Tastaturen, Trockner, Verstärker, 
Wäscheschleudern, Waschmaschinen 
Ausnahmen: Nachtspeicheröfen, Ölradiatoren und Photovoltaikmodule werden 
nicht mitgenommen 
 

Sperrmüll 
alle anderen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, die im Haushalt anfallen 
und aufgrund ihrer Sperrigkeit und ihres Gewichts nicht in den 
Restabfallbehälter passen, z.B.: Fußbodenbeläge (gerollt bzw. gebündelt), 
Matratzen, Kinderwagenoberteile, Läufer, Plastikmöbel, Polstermöbel, 
Regentonne, Teppiche, Wäschekorb, Wäschewanne, Zelt 
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Nicht mitgenommen werden: 
 

Säcke und Kisten, gefüllt mit Kleinteilen oder Restabfällen (auch Tapetenreste), weil 
diese in den Restabfallbehälter gehören. Sperrmüll ist nur sperriger Abfall, der 
aufgrund der Größe nicht in den Restabfallbehälter passt. Zur Entsorgung dieser 
Kleinteile können die gebührenpflichtigen Abfallsäcke des Landkreises Göttingen 
verwendet werden. Diese werden auch bei der Sperrmüllabholung mitgenommen. 
Eine Übersicht der Verkaufsstellen finden Sie in der kostenlosen AbfallApp und auf 
der Website des Landkreises. 
 

Autoteile, weil diese über anerkannte Altautoverwerter einer Verwertung zugeführt 
werden können. Adressen erhalten Sie bei der Abfallwirtschaft. 
 

Autoreifen, weil diese einer Verwertung zugeführt werden können. 
Gebührenpflichtige Annahme der Reifen auch auf den Recyclinghöfen der 
Entsorgungsanlage Deiderode und Entsorgungsanlage Hattorf am Harz. 
 

Nachtspeicheröfen, weil diese u. a. Asbest enthalten können. Ebenso Ölradiatoren, 
da diese PCB-haltiges Öl enthalten können. Informationen zu den Geräten und deren 
Entsorgung erhalten Sie bei der Abfallwirtschaft. 
 

Aus- und Umbauabfälle wie z.B. Bauhölzer, Türen, Fenster, Sanitärkeramik, 
Gipskartonplatten und Dämmstoffe. Diese Abfälle können gebührenpflichtig je nach 
Abfallart auf den entsprechenden Entsorgungsanlagen angenommen werden. 
Weitere Informationen zur Entsorgung dieser Abfälle erhalten Sie bei der 
Abfallwirtschaft. 
 

Althölzer aus dem Außenbereich wie z.B. Zäune, Bahnschwellen, Einfassungen, 
Lauben. Diese Abfälle werden gebührenpflichtig auf der Entsorgungsanlage 
Deiderode sowie der Entsorgungsanlage Hattorf am Harz angenommen. 

 

 Nicht angemeldete Abfälle bzw. Abfälle, die nicht als Altmetall, Altholz, 
Elektroschrott oder Sperrmüll gelten, werden stehengelassen und sind 
spätestens am Abend des Abfuhrtages vom Straßenrand wieder zu entfernen. 

 
 

Auskünfte zur Entsorgung von Abfällen sowie Informationen zu weiteren 
Dienstleistungen (z.B. Eilabholung) erhalten Sie bei der Abfallwirtschaft unter 
www.landkreisgoettingen.de und den angegebenen Kontaktdaten. 


